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Zur Durchflhrung des § 19 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 27. Juli 1957 (BGB1. | S.
1110), zuletzt geandert durch Gesetz vom 2. Marz 1974 (BGB1. | S. 469), und der §§ 24 bis 26 und
132 des Wassergesetzes fiir das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) vom 22. Mai 1962 (GV. NW.
S. 235), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 18. Marz 1975 (GV. NW. S. 232) -SGV. NW. 77 - wird
folgendes bestimmt:

I
Allgemeines
1.1 Vorbemerkung

Der Festsetzung von Wasserschutzgebieten kommt fir die Sicherung der 6ffentlichen Wasser-
versorgung entscheidende Bedeutung zu. Diesen Schutz zu erreichen, wird in dem MaBe
schwieriger, in dem Besiedlung, Industrialisierung und zivilisatorische MaBnahmen im Rahmen
der Daseinsvorsorge die Gewasser beeinflussen oder gefahrden. Insbesondere seien hier Stra-
Ben und andere Verkehrseinrichtungen, Rohrleitungen fur industrielle Rohstoffe und Produkte
und die Lagerung, der Umschlag und der Transport wassergefahfdender Stoffe erwahnt. Schit-
zenswerte Grundwasservorkommen, Talsperren, Seen und andere oberirdische Gewasser sowie
Heilquellen sind an ihre Standorte gebunden. Daher gebuhrt diesen Gewassern der entsprechen-
de Schutz vor allem dann, wenn sie der 6ffentlichen Wasserversorgung dienen. Verfahren zur
Festsetzung von Wasserschutzgebieten sind daher so schnell wie mdglich durchzufihren.

I. 2 Rechtsgrundlagen, allgemeine Voraussetzungen
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Als Rechtsgrundlagen fir die Festsetzung von Wasserschutzgebieten - Quellenschutzgebieten -
sind insbesondere zu beachten §§ 19 und 20 WHG

§§ 24 bis 26, 20, 95, 101 ff., 115 bis 117, 132 LWG § 34 OBG v Art. 14 Abs. 3 GG.

Nach § 19 WHG, §J 24, 25, 26 LWG konnen, soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, in
folgenden vier Fallen Schutzgebiete festgelegt werden: a) wenn Gewasser im Interesse der 6f-
fentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schitzen sind (§ 19 Abs. | Nr. |

WHG),

<) MBI. NW. 1975 S. 1010, ber. S. 1479.

107. Erganzung — SMB1. NW. — (Stand 15. 6. 1975 = MB1. NW. Nr. 68 einschl.)
25.4.75 (2)

b) wenn das Grundwasser anzureichern ist (§ 19 Abs. | Nr. 2 WHG),

c) wenn das schadliche AbflieBen von Niederschlagwasser zu verhiiten ist (§ 19 Abs. | Nr. 3
WHG),

d) zum Schutz von Heilquellen (§§ 26 Abs. 3, 132
LWG).

Vor Aufnahme der Arbeiten ist zu prifen, ob das Wohl der Allgemeinheit die Festsetzung erfor-
dert. Das Wohl der Allgemeinheit umfaBt nicht nur Belange der Wasserwirtschaft, sondern jede
Art des o6ffentlichen Wohles, z. B. den Schutz der Gesundheit und der Bodenfruchtbarkeit (§ 14
LWG). Da geeignete Wasservor- 4 kommen fiir die Trinkwasserversorgung und Heilquellen nur
in begrenztem Umfang zur Verfligung stehen, ist dem Schutz solcher Vorkommen der Vorrang
Zu geben.

1.2.1 Andere Vorschriften

Durch den ErlaB von Verordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Quellen-
schutzgebieten werden die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen Anzeige-, Genehmi-
gungs- oder anderen behdrdlichen Zulassungspflichten, Beschrankungen und ,-Verbote nicht
berihrt.

5.1
2 Wasserschutzgebiete im Interesse der o6ffentlichen Wasserversorgung
2.1 6ffentliche Wasserversorgung

Nach DEN 4046 muB es sich um eine Wasserversorgung handeln, die der Versorgung der Allge-
meinheit (Offentlichkeit) dient, und nach § 14 der 10. DfVO zum Lastenausgleichsgesetz ist 6f-
fentliche Wasserversorgung die nicht nur voribergehende Versorgung anderer aufgrund ver-
traglicher Verpflichtung oder 6ffentlich-rechtlicher Satzung mit Trink- und Brauchwasser. Es ge-
nugt eine Versorgung von Bevdlkerung und Industrie auch in Teilbereichen von Gemeinden, die
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Versorgung von Siedlungen, auch Werkssiedlungen und dergleichen mit Trinkwasser, 6ffentliche
Wasserversorgung liegt nicht vor, wenn ein Unternehmen mit eigener Betriebswasserversorgung
sich selbst oder ein anderes Unternehmen mit Betriebswasser beliefert. Erstreckt sich dagegen
die Betriebswasserversorgung auch auf die Versorgung von Wohnstatten der Betriebsangehori-
gen mit Trinkwasser oder ist sie in ein der 6ffenlichen Wasserversorgung dienendes Verbund-
netz einbezogen, so liegt 6ffentliche Wasserversorgung vor.

2.2 Rechtsform des Tragers

offentliche Wasserversorgung kann sowohl durch 6ffentlich-rechtlich (z. B. kommunale oder
verbandli-che) als auch privatrechtlich organisierte Unternehmen betrieben werden.

2.3 Schutz vor nachteiligen Einwirkungen

Weitere Voraussetzung fur die Festsetzung von Wasserschutzgebieten gemaBn § 19 Abs. | Nr. |
WHG ist die Notwendigkeit, das Gewasser vor nachteiligen Einwirkungen hinsichtlich der Menge
oder der Beschaffenheit des Wassers zu schiitzen. Zu solchen Einwirkungen gehoren z.B. Ver-
ringerung des ober- oder unterirdischen Zuflusses, Verunreinigungen, Veranderungen der Tem-
peratur, des Aussehens, des Geschmackes oder des Geruchs des Wassers. Die nachteiligen Ein-
wirkungen brauchen nicht schon eingetreten oder mit Sicherheit zu erwarten sein. Der polizei-
rechtliche Grundsatz, daB eine unmittelbar drohende Gefahr bestehen muB, gilt in diesem Zu-
sammenhang nicht.

Wasserschutzgebiete im Sinne des § 19 Abs. | Nr. | WHG kdnnen bei Vorliegen der Vorausset-
zungen flr alle Gewasser im Sinne des § | WHG i.V.m. § | LWG festgesetzt werden.

3 Wasserschutzgebiete flir die Grundwasseranreicherung

Die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nach § 19 Abs. | Nr. 2 WHG hat zum Ziel, eine
Grundwasseranreicherung zu sichern oder einem schadlichen Grundwasserschwund entgegen-
zuwirken. Zweck der Anreicherung kann z. B. sein,

5.2

a) die o6ffentliche Wasserversorgung durch Inan- 7"7fl spruchnahme angereicherten Grundwas-
sers zu er- [ [ U moéglichen, zu verbessern und zu sichern,

b) einen bestimmten Grundwasserspiegel zwecks Sicherung von Gebaudekomplexen zu erhal-
ten,

c) Beeintrachtigungen des allgemeinen Wohls durch kiinstliche Absenkungen des Grundwassers
auszugleichen,

d) die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern und zu erhalten.
Wasserschutzgebiete zur Verhitung des schadlichen AbflieBens von Niederschlagwasser

Die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes nach § 19 Abs. | Nr. 3 WHG bezweckt, das schadli-
che AbflieBen von Niederschlagwasser zu verhiten. Der AbfluB kann schadlich sein, wenn z. B.
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die Wasserversorgung, die Bodenkultur, die Sicherheit von Wohnsiedlungen und sonstigen Ge-
baudekomplexen, femer Verkehrsanlagen, Deiche .oder Damme durch den AbfluB geschadigt
werden. .

Quellenschutzgebiete zum Schutz der Heilquellen Allgemeines ;

Das WHG enthalt keine speziellen Bestimmungen Uber Heilquellen imd ihren Schutz. Nach § 26
Abs. 3 LWG ist es jedoch zuldssig, zum Schutz staatlich anerkannter Heilquellen Quellenschutz-
gebiete festzusetzen. § 132 LWG bestimmt, daB auBerdem fir mineralische Heilquellen und Koh-
lensaurequellen im ehemaligen Land Lippe und fir Solquellen § 26 LWG Anwendung findet.

Nach § 26 Abs. 3 LWG kdnnen somit als Quellenschutzgebiete bezeichnete Wasserschutzgebie-
te festgesetzt werden, wobei die in § 26 Abs. 3 LWG genannten Vorschriften des WHG und des
LWG sinngemaB gelten. Dementsprechend gelten die Vorschriften dieses Runderlasses auch fur
die Festsetzung von Quellenschutzgebieten, soweit flr diese keine anderen Bestimmungen er-
lassen worden sind.

Voraussetzung fur die Festsetzung von Quellenschutzgebieten

Voraussetzung fur die Festsetzung eines Quellenschutzgebietes fir eine Heilquelle ist, daB diese
gemaB § 26 Abs. 2 LWG staatlich anerkannt ist. Fur die staatliche Anerkennung ist der Minister
fur Arbeit, Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit der obersten Wasserbehorde zustan-
dig (Gem. RdErl. v. 6. 7. 1972 - SMB1. NW. 770 -). Heilquellen werden als solche staatlich nur an-
erkannt, wenn ihre Erhaltung aus Grinden des Wohls der Allgemeinheit erforderlich ist. Fir die
schon aufgrund bisherigen Rechts als gemeinnltzig festgestellten Heilquellen ist § 26 Abs. 6
LWG zu beachten.

Die Entscheidung, ob und inwieweit ein Quellenschutzgebiet auszuweisen ist, liegt bei der obe-
ren Wasserbehorde. Sie hat die fir die staatliche Anerkennung zustandige Stelle, das Geologi-
sche Landesamt und das drtlich zustandige Gesundheitsamt zu beteiligen. Die Gemeinde und
der Eigentimer oder Betreiber der Heilquelle sind zu héren. Die obere Wasserbehdrde kann wei-
tere Stellen einschalten, deren AuBerung von Bedeutung .sein kann.

Im Ubrigen wird auf die ,Richtlinien fur Heilquellenschutzgebiete", bekanntgemacht durch RdErl.
v. 5. 8.1968 (SMB1. NW. 770), verwiesen.

Ermittlungen und Untersuchungen sowie Einschaltung der Gemeinden vor Beginn des formlichen
Verfahrens

Art, Umfang und Einteilung des geplanten Wasserschutzgebietes sowie die SchutzmaBnahmen,
die innerhalb des Wasserschutzgebietes zu treffen sind, ergeben sich in erster Linie aus den na-
turwissenschaftlichen Feststellungen. Sie ergeben sich weiter aus den o6rtlichen Gegebenheiten,
die vor dem Beginn von VerfahrensmaBnahmen von der oberen Wasserbehdérde so friihzeitig
wie moglich mit den beteiligten Gemeinden zu erdrtern sind.

Die erforderlichen Untersuchungen sind moglichst friihzeitig vor Einleitung des férmlichen Ver-
fahrens
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durchzufihren. In diese Untersuchungen sind gemaB den Erfordernissen des Einzelfalles die un-
ter Nr. 8.2.3 bezeichneten Stellen und der Wasserwerksbetreiber einzuschalten. Je nach Sachla-
ge sind andere Behorden und Stellen heranzuziehen. Durch diese Heranziehung wird der spate-
ren Beteiligung im formlichen Verfahren nicht vorgegriffen.

Besonderer Wert ist darauf zu legen, Planungen anderer Behérden oder Stellen frihzeitig - még-
lichst vor Einleitung des formlichen Verfahrens - in Erfahrung zu bringen. Diese sind zu veranlas-
sen, ihre Planungsabsichten bekanntzugeben. Wenn solche Planungen mit Schutzgebietspla-
nungen kollidieren, so ist alsbald eine Abstimmung herbeizufiihren. Dabei sind die Ziele und Er-
fordernisse der Raumordnung und Landesplanung zu beachten (siehe insbesondere das Gesetz
zur Landesentwicklung - Landes-entwicklungsprogramm - vom 19. Marz 1974 - GV. NW. S. 96/
SGV. 'NW. 230 -, die Landesentwicklungsplane und die Gebietsentwicklungsplane, auch soweit
sie erst im Bearbeitungsverfahren sind). Die Mittei-lungs- und Unterrichtspflicht nach § 23 des
Landesplanungsgesetzes bleibt unberthrt. Nach § 34 OBG tritt die Wasserschutzgebietsverord-
nung spatestens nach 20 Jahren auBer Kraft und muB neu erlassen werden. Die Ergebnisse der
Feststellungen und Untersuchungen sind daher beim Staatlichen Amt fir Wasser- und Abfallwirt-
schaft aufzubewahren. Alle MaBnahmen sind so zu treffen, daB die neue Verordnung im Zeit-
punkt des AuBerkrafttretens der vorhergehenden Verordnung in .Kraft treten kann.

7 Einteilung und Bemessung des Schutzgebietes
7.1 Allgemeines

Der Einteilung und Bemessung der Schutzgebiete und Anlage i ihrer Schutzzonen sind die als
Anlage | beigefluigten Richtlinien zugrunde zu legen. Diese Richtlinien geben, lediglich Anregun-
gen und Hinweise, so daB in jedem Einzelfall zu prufen ist, ob und inwieweit von ' ihnen abzu-
weichen ist.

7.2 UbermaBverbot

In jedem Fall ist davon auszugehen, da3 das Wohl der Allgemeinheit und vor allem die
Belange'der Volksgesundheit bei der Wasserversorgung stets gewahrt bleiben missen. Schon
bei der Planung ist darauf zu achten, daB trotz Wahrung des allgemeinen Wohls die Interessen
der voraussichtlich Betroffenen so wenig wie mdglich beeintrachtigt werden. Um dies zu errei-'
chen, kommen insbesondere folgende MaBnahmen in Betracht:

a) Beschrankung der Ausdehnung des Wasserschutzgebietes auf das unbedingt nétige MaB,
b) fur die Betroffenen moglichst schonende Abstufung der Schutzzoneneinteilung,
c) Begrenzung der den Betroffenen aufzuerlegenden Duldungspflichten, Beschrankungen und

Verbote auf das unumganglich nétige MaB,
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d) Genehmigungsvorbehalte statt der in Buchst, ¢ bezeichneten MaBnahmen.
7.3 Einteilung der Schutzzonen

Die einzelnen Schutzzonen sind von auBen nach innen einzuteilen. Auf diese Weise kann in der
auBersten Schutzzone mit den geringeren Beschrankungen begonnen werden; fir die weiter
nach innen verlaufenden Schutzzonen sind dann die hinzukommenden Beschrankungen zu be-
stimmen.

7.4 Anzahl der Schutzzonen

Je nach den Verhaltnissen, die bei der Festsetzung des Wasserschutzgebietes zu beachten
sind, und den «Zwecken, die erreicht werden sollen, kdbnnen Abweichungen von der Zonenein-
teilung geman Anlage | angebracht sein. Im Interesse der Vereinfachung liegt es, die Zahl der
Zonen und damit die Unterteilung gering zu halten, im Interesse gréBerer Genauigkeit bei der
Auferlegung von Beschrankungen und Genehmigungspflichten, die Zonen starker zu untertei-
len. . Die notige Anpassung an den jeweiligen Einzelfall kann durch ein richtig eingearbeitetes
System von Genehmigungen und Ausnahmen erreicht werden.

7.5 Arbeitsblatter des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmannern e. V. (DVGW) und
Richtlinien der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)

Flr die weiteren Fragen, insbesondere der Gefahrenherde fir die Gewasser, der Bemessung
und Einteilung der Wasserschutzgebiete sowie Art und Umfang von SchutzmaBnahmen werden
in dieser Verwaltungsvorschrift die von DVGW und LA WA gemeinsam erarbeiteten und verab-
schiedeten Arbeitsblatter W 101, W 102 und W 103 des DVGW vom Februar 1975 (ibernommen (s.
Anl. 1). Der Festsetzung von Quellenschutzgebieten sind die Richtlinien fir Heilquellenschutzge-
biete (s. Nr. 5.2) zugrunde zu legen.

8 Formliches Verfahren 8. | Allgemeines

Fir die Einleitung des im LWG bestimmten formlichen Verfahrens ist ein Antrag nicht erforder-
lich. Die obere Wasserbehorde hat das Verfahren einzuleiten und durchzuflihren, wenn die ge-
setzlichen Voraussetzungen gegeben sind, und zwar ohne Riicksicht darauf, ob ein Antrag ge-
stellt wird oder nicht. In geeigneten Fallen kann die Verfahrensbehdérde ihr nachgeordnete Be-
horden - vor allem das Staatliche Amt flir Wasser-und Abfallwirtschaft - beauftragen, in ihrem
Namen Vorverhandlungen durchzufihren.

Sobald ein Antrag auf Zulassung der Gewasserbenutzung gestellt wird, soll schon wahrend des
Zulassungsverfahrens mit dem Schutzgebietsverfahren begonnen werden, wenn mit der Zulas-
sung der Benutzung zu rechnen ist. Dies gilt auch fiir Falle der erneuten Zulassung einer schon
bestehenden Benutzung bei Fristablauf oder Erweiterung.

Ein Wasserschutzgebiet kann nach §§24 Abs. |, 96 LWG nur durch Rechtsverordnung der oberen
Wasserbehdrde festgesetzt werden. Das dem ErlaB3 dieser Verordnung vorausgehende formliche
Verfahren ist Teil des Normensetziingsverfahrens; es schlieBt nicht mit einem besonderen Ver-
waltungsakt ab, sondern geht nach seiner Beendigung in die Normsetzung tber und findet sei-
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nen AbschluB allein in und mit ihr (BVerwG. Urt. v. 15. 3. 1968 - BVerwG IV C 5.67 - BVerwG 29,
210 = DVB1. 1968,596).

8.2 Das formliche Verfahren im einzelnen

Der Verfahrensgang ist - kurzgefaBt - folgender:

a) Einleitung des Verfahrens von Amts wegen oder auf Antrag (s. Nr. 8.1)

b) Prifung durch die Verfahrensbehorde (= Regierungsprasident als obere Wasserbehoérde)
c) Aufstellung der Planunterlagen auf Veranlassung der Verfahrensbehorde

d) Prifung der Planunterlagen durch die Verfahrensbehdérde

e) Beteiligung anderer Behérden und Stellen durch die Verfahrensbehoérde; Durchfliihrung von
Besprechungen

f) Fertigung des bekanntmachungsreifen Entwurfs der Wasserschutzgebietsverordnung

g) offentliche Bekanntmachung des Entwurfs der VO und der weiteren Unterlagen (Nr. 8.2.6) ge-
mai § 103 LWG

h) Erhebung von Einwendungen seitens der Betroffenen

i) Ladung zur mindlichen Verhandlung mit dem Hinweis, daB in dem anberaumten Termin tber
alle Einwendungen - soweit sie nicht die Entschadi- . gung betreffen - mindlich und beim Aus-
bleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt wird

k) in der mundlichen Verhandlung
aa) Bemiihung der Verfahrensbehorde um giitliche

Erledigung der Einwendungen bb) Unterrichtung der Betroffenen liber das weitere Verfahren zur
Festsetzung des Wasserschutzgebietes und das Entschadigungsverfahren

1) Entscheidung der Verfahrensbehorde lUber offengebliebene Einwendungen

m) ErlaB der Wasserschutzgebietsverordnung und

107. Ergdnzung — SMB1. NW. — (Stand 15. 6. 1975 = MB1. NW. Nr. 68 einschl.)
25.4.75 (3)

Verkindung im Regierungsamtsblatt sowie ortsiibliche 6ffentliche Bekanntmachung.
8.2.1 Planunterlagen

Es miissen im allgemeinen folgende Unterlagen vorliegen (mindestens vierfach):
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a) Erlauterungsbericht (u. a. Beschreibung der Gewasserbenutzung mit Angabe der durch-
schnittlichen und hochsten Wasserentnahme/Wasserforde-rung (je Sekunde, Tag, Jahr), der da-
zugehdrigen Wasserstande, der Entnahme-/Férderungs-/Fortlei-tungsanlagen, des Zweckes der
Benutzung)

b) Ubersichtskarte mit den Wasserfassungs-, -entndhme-, -férderungs-, -fortleitungs- und
sonstigen Anlagen sowie den oberirdischen Gewassern unter Kenntlichmachung ihrer Ordnung

c) Schutzgebietskarte (MaBstab nicht tber I: 5000), in der die Wasserfassungsanlage, das vor-
gesehene Wasserschutzgebiet und die Zoneneinteliung parzellenscharf eingetragen sind

d) im Fall des § 19 Abs. | Satz | WHG und des § 26 LWG Unterlagen iber den Aufbau des Unter-
grundes an der Fassungsstelle (Schichtenverzeichnis u. dgl.) sowie Bauplane der Fassungsanla-
gen

e) hydrogeologische Begutachtung

f) Ergebnisse voh chemischen und bakteriologischen Wasseruntersuchungen bei trockenen und
bei nassen Witterungsperioden (mdglichst nicht alter als 1/2 Jahr)

g) hydraulische Berechnung des Einzugsgebiets und der Schutzzonen bei pordsen (kiessandi-
gen) Grundwassertragem, Angaben Uberdie Aufenthaltszeiten des Grundwassers im Boden h)
Vorschlag der Schutzbestimmungen i) Entwurf der Schutzgebietsverordnung.

8.2.2 Aufstellung der Planunterlagen

Die Verfahrensbehdrde hat unter Einschaltung der ihr nachgeordneten Behdrden dafir zu sor-
gen, daB die Planunterlagen rechtzeitig aufgestellt werden. Dabei soll sie sich bemiihen, vom
Trager des zu schiitzenden Objektes (Talsperre, Wassergewinnung usw.) moéglichst vollstandige
Unterlagen zu erhalten. Die Verfahrensbehdrde hat Planunterlagen, soweit erforderlich, durch
das Staatliche Amt fir Wasser- und Abfallwirtschaft und ggf. durch andere Stellen, wie z. B. die
Landesanstalt flir Wasser und Abfall oder das Geologische Landesamt, aufstellen zu lassen. Sie
kann auch z. B. Ingenieurbilros oder einzelne Sachverstandige beauftragen. Etwa notwendige
Gutachten sind von ihr in Auftrag zu geben. Die Aufstellung des Entwurfs der Schutzgebietskar-
te, der Ubersichtskarte sowie der Verbote, Beschrankungen, Duldungspflichten und Genehmi-
gungspflichten soll die Verfahrensbehérde mdglichst dem Staatlichen Amt fiir Wasser- und Ab-
fallwirtschaft Ubertragen.

Die Schutzgebietskarte und die Ubersichtskarte sind farbig anzulegen, und zwar die Zone | rot, Il
grun, Il gelb. Sollte die Zone HI unterteilt werden, ist die Zone Ill A gelb, Il B braun anzulegen.
Bei Unterteilung der Zonen | und Il ist fir A (= naher zur Fassungsanlage hin) die dunklere, fiir B
(= weiter nach auBen gelegen) die hellere Farbtonung zu wahlen. Fir Seen ist dabei unter Be-
achtung der Besonderheiten gemaB Anhang zum lll. Teil der Richtlinien (Anl. 1) wie bei den Kar-
ten fur Talsperren zu verfahren. In geeigneten Fallen -dies gilt fur alle Wasserschutzgebiete -
genligt die entsprechende Kennzeichnung (mit Schraffur) der Grenzen.

Die Schutzgebietskarte muB einwandfrei erkennen lassen, welche Grundstlicke oder Grund-
stucksteile in das Wasserschutzgebiet und die Schutzzonen fallen. Wo es mdglich ist, die ent-
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sprechenden Abgrenzungen in Ubereinstimmung mit topografischen Gegebenheiten (z. B. Stra-
Ben, Eisenbahnlinien) oder festen Grenzen (z. B. Gemeindegrenzen, Grenzen von Gemarkungen,
Fluren, Flurstlicken) zu flihren, sollte davon Gebrauch gemacht werden.

8.2.3 Behoérdenbeteiligung

Kommt die Verfahrensbehérde zum Ergebnis, daB die Planunterlagen fiir eine Beteiligung der
anderen Behorden im Verfahren ausreichen, so muB sie diese und

. die sonst beteiligten Stellen unverziiglich einschalten. Ich verweise auch auf den RdErl. v. 9. 10.
1962 (SMB1. NW. 770). Im allgemeinen sind folgende Behdrden und Stellen einzuschalten, soweit
e ihr Zustandigkeitsbereich berihrt sein kann:

a) Gemeinden, Gemeindeverbidnde, Wasser- und Bodenverbdnde
b) Gesundheitsamt (Amtsarzt)

c) Geologisches Landesamt

d) Landwirtschaftskammer

e) Direktor der eLandwirtschaftskammer als Hohere Forstbehdrde
f) Naturschutzbehorde

g) StraBenbaulasttrager

h) fur die Raumordnung und Landesplanung zustéandige Behorden i) Landesoberbergamt k)
staatliches Gewerbeaufsichtsamt 1) Landesamt fir Agrarordnung m) Landesanstalt fiir Wasser
und Abfall n) Staatliches Amt fliir Wasser- und Abfallwirtschaft o) untere Wasserbehorde

p) Trager sonstiger offentlicher Einrichtungen im betroffenen Gebiet.

Vor allem sind besonders friihzeitig die Gemeinden einzuschalten und die fiir die Raumplanung
zustandigen Behérden und Stellen zu beteiligen; mit ihnen ist mdglichst Ubereinstimmung zu er-
zielen (vgl. § 103 Abs. | LWG).

Soweit es ohne unvertretbaren Aufwand mdoglich ist, sollenden beteiligten Behdrden und Stellen
die fur sie wichtigen Planunterlagen zur Verfigung gestellt werden. Im allgemeinen ist es zweck-
maBig, in einer gemeinsamen Behdérdenbesprechung das Vorhaben an Hand der Planunterlagen
zu erdrtern. HierlUber ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die den Sitzungsteilnehmern zu-
zuleiten ist. Daneben kénnen Einzelbesprechungen liber spezielle Fragen angebracht sein.

8.2.4 Aufstellung des Entwurfs der Schutzgebietsverordnung

Aufgrund der Ergebnisse der Vorverhandlungen ist der bekanntmachungsreife Entwurf der
Schutzgebietsverordnung zu fertigen (vgl. 8.4.2 bis 8.4.5).

8.2.5 Merkblatt fur die Betroffenen, Unterrichtung der Presse
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Um den Betroffenen die Vorstellung Uber Art und Umfang mdglicher Eingriffe in ihre Rechte zu
erleichtern, ist dem Entwurf ein Merkblatt gemaB Anlage 3 Anlage 3 beizugeben. Weil das Ver-
fahren ohne anfechtbare Einzelentscheidungen Gber Einwendungen durch Normsetzung endet,
soll das Merkblatt die Betroffenen auch kurz tiber die fir sie wichtigsten Rechts- und Verfah-
rensfragen unterrichten. Das Merkblatt ist mit offenzulegen und gleichzeitig in voraussichtlich
genugender Stickzahl den Offenlegungsgemeinden, den Kreisstellen der Landwirtschaftskam-
mern, den Landwirt-schaftsverbanden, dem Haus- und Grundbesitzerverein und ggf. weiteren
Organisationen, von denen Betroffene bekannterweise vertreten werden, zur Verfigung zu stel-
len. In der ohnehin rechtzeitig vorzunehmenden Unterrichtung der lokalen Presse Uber das
Schutzgebietsverfahren und unabhangig davon in der 6ffentlichen Bekanntmachung (Nr. 8.2.6)
ist auf die Mdglichkeit hinzuweisen, sich, bei den genannten Stellen ein solches Merkblatt zu be-
schaffen.

8.2.6 offentliche Bekanntmachung

Der Entwurf der Schutzgebietsverordnung und die zugehdrigen Unterlagen sind gemaB § 103
Abs. 2 LWG ortsublich 6ffentlich bekanntzumachen. Dabei ist darauf zu achten, daB die Ausma-
Be des vorgesehenen Schutzgebietes und die Zoneneinteilung aus den Planunterlagen zweifels-
frei ersichtlich sind. Die Betroffenen missen deutlich erkennen kénnen, ob und inwieweit ihre
Grundsticke oder Anlagen von dem Vorhaben betroffen sind (Vgl. BVerwG Urteil vom 27. 1. 1967
- BVerwGE 26, 129 - DVB1.1967, 694). DemgemaRl gehort zu den in § 103 Abs. 2 Nr. | LWG ge-
nannten Unterlagen die Schutzgebietskarte (MaBstab nicht Gber I: 5000). Wenn sie aus mehre-
ren Blattern besteht,

25.4.75 (3)
107. Erganzung — SMB1. NW. — (Stand 15. 6. 1975 = MB1. NW. Nr. 68 einschl.)
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ist auBerdem eine Ubersichtskarte beizufiigen, deren MaBstab so gewahlt ist, daB sich das ge-
samte Schutzgebiet mit seinen Schutzzonen auf der einen Karte Uberblicken 1aBt. Offenzulegen
sind

a) Verordnungsentwurf,

b) Schutzgebietskarte (MaBstab nicht tUber I: 5000),

c) Ubersichtskarte (mdglichst | .-25000),

d) Erlauterungsbericht,

e) Merkblatt (s. Nr. 8.2.5).

Die Fristen sowie die notwendigen Hinweise ergeben sich aus § 103 LWG.

In die Bekanntmachung ist auch der Hinweis gemaB Nr. 8.2.5 und der weitere aufzunehmen, daB
das mit dem ErlaB der Verordnung abschlieBende Verfahren sich nicht auf die Festsetzung von
Entschadigungen erstreckt, da diese im Entschadigungsfestsetzungsver-fahren nach dem ErlaR
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der Verordnung geregelt werden, daB aber Entschadigungsanspriche schon vorher angemeldet
werden kénnen.

8.2.7 Mundliche Verhandlung

a) Die Verfahrensbehorde soll sich bemihen, die Verhandlungsteilnehmer eingehend zu unter-
richten, vollstandig anzuhdren, mdglichst eine Einigung herbeizufiihren und erhobene Einwen-
dungen auszuraumen.

b) Fur aufrechterhaltene Einwendungen gilt Nr. 8.2 Buchstaben k-bb und 1.

c) Werden in der miindlichen Verhandlung Entschadigungsanspriiche gestellt, so sind sie zur
Niederschrift zu nehmen. Die Arispruchsteller sind zu unterrichten, daB der ErlaB der Verordnung
Entscheidungen lber die Entschadigungsforderungen nicht berihrt, liber diese vielmehr erst
nach dem ErlaB der Verordnung in einem sich anschlieBenden Verfahren zur Festsetzung der
Entschadigung zu befinden ist (§§ 24 Abs. 4, 20, 95, 115 ff. LWG). Wird im Termin eine unmittel-
bare Regelung der Entschadigungsfrage erzielt, ist der Inhalt zu protokollieren. Einigen sich Be-
teiligte auBerhalb des Termins, so hat die Verfahrensbehdrde daflir zu sorgen, daB eine entspre-
chende Mitteilung zu ihren Akten gelangt. Auf eine giitliche Regelung begriindeter Entschadi-
gungsanspriche ist - gegebenenfalls auch in Einzelverhandlungen - hinzuwirken.

8.2.8 Keine Sicherheitsleistung

GemaB den Ausflihrungen unter 8.1 und den Besonderheiten der Entschadigungsregelung
kommt die Forderung von Sicherheitsleistungen zur Sicherung der Erflillung von Verpflichtungen
eines Antragstellers (§ 107 LWG) bei der Festsetzung von Wasser- und Quellenschutzgebieten
grundsatzlich nicht in Betracht.

8.3 Kosten
8.3.1 Kosten fiir Planunterlageh

Die Kosten fir die Erstellung der Planunterlagen tragt der Regierungsprasident insoweit, als die
Planunterlagen nicht vom Trager des Unternehmens kostenlos zur Verfiigung gestellt werden
oder der Regierungsprasident ihm die Kosten auferlegen kann.

8.3.2 Kosten fur Gutachten

Holt die Verfahrensbehdérde ein Gutachten ein, so fallen die Kosten als Verfahrenskosten dem
Land zur Last.

8.3.3 Verfahrenskosten

Wegen der Besonderheit des Verfahrens ist § 109 LWG nur in begrenztem Umfang anwendbar.
Da das Verfahren kein Antragsverfahren ist, sondern von Amts wegen eingeleitet und durchge-
fuhrt wird, kann der Antragsteller im Hinblick auf § 109 Satz | LWG nicht schlechter gestellt wer-
den als ein unmittelbar Beglinstigter, der jedoch keinen Antrag gestellt und damit die Kostenfolge
nach § 109 Satz | LWG nicht ausgeldst hat.'
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8.3.4 Kosten fur Bekanntmachung
Die ordnungsbehdrdliche Verordnung, die ein Wasser-

schutzgebiet festsetzt, ist im Regierungsamtsblatt zu verkiinden und in den Gemeinden ortstib-
lich 6ffentlich bekanntzumachen. Beides hat auf Kosten der anordnenden Behérde als Landes-
ordnungsbehorde zu geschehen (§ 24 Abs. | Satz 5 LWG). Diese Regelung entspricht den §§ 35
und 48 des Ordnungsbehdrdenge-setzes.

8.4 ErlaB der Schurzgebietsverordnung
8.4.1 AbschluB des Verfahrens

Das formliche Verfahren wird durch den ErlaB der Verordnung abgeschlossen, durch die das
Wasserschutzgebiet festgesetzt wird.

8.4.2 Inhalt der Verordnung

Die Verordnung ergeht nach § 24 Abs. | Satz | LWG als ordnungsbehoérdliche Verordnung. Es
sind daher die §§ 27 und .30 bis 39 OBG anzuwenden, soweit sich aus dem LWG nichts anderes
ergibt. Hinsichtlich Form und Inhalt sind danach im einzelnen zu berlcksich- e tigen:

a)- Den Inhalt kennzeichnende Uberschrift;
b) Bezeichnung als ,Ordnungsb.ehérdliche Verordnung" in der Uberschrift;

c) Bezugnahme auf die zugrunde liegenden Bestimmungen (WHG, LWG, OBG) im Eingang der
Verordnung);

d) Bestimmtheit des Inhalts;

e) Angabe des Zwecks der Festsetzung des Schutzge- “fe bietes; *"
f) Angabe des zu schiitzenden Objektes;

g) Angabe'des ortlichen Geltungsbereichs (Nr. 8.4.5); *fe

h) Gliederung des Schutzgebietes ; a Schutzzonen und **

deren Begrenzung (Nr. 8.4.5);

i) Hinweis auf die Anlagen zur Verordnung und ihre Erklarung zum Gegenstand de” Verordnung
(Nr. 8.4.5 Buchst, a, b), gegebenenfalls auf die auslie- « gende Schutzgebietskarte (Nr. 8.4.5
Buchst, c);

k) Verbote, Beschrankungen und Duldungspflichten gemaB § 19 Abs. 2 WHG fiir die einzelnen
Schutzzonen sowie Ausnahmen und Befreiungsmadglichkeiten. Wegen der Reihenfolge der
Schutzzonen s. Nr. 7.3. Fur die Regelung innerhalb der Schutzzonen empfiehlt sich eine Eintei-
lung, wie sie in der Musterverordnung - Anl. 2 - vorgesehen ist; 1) Verzicht auf besondere Ge-
nehmigungen geman § 24 Abs. 2 LWG;
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m) Mdoglichkeit der Befreiung vonVerboten;

n) Hinweis auf die Méglichkeit der Ahndung von VerstoBen als Ordnungswidrigkeit (§41 WHG, §
123 ~fc LWG); V

o) Bestimmung, daB zu leistende Entschadigungen fir

Anordnungen nach § 19 Abs. 2 WHG, die eine " Enteignung darstellen, gemaB § 20 WHG i.V.m.
§§ "V 24 Abs. 4, 20, 95, 115ff. LWG in dem an den ErlaB der Verordnung sich anschlieBenden
Entschadi-gungsfestsetzungsverfahren geregelt werden und daB Entschadigungsantrage - so-
weit noch nicht geschehen - bei der Verfahrensbehdrde gestellt werden kdnnen;

p) Inkrafttreten;
q) Datum des Erlasses der Verordnung;
r) erlassende Behorde;

s) wenn Verbote oder Beschrankungen von Interesse flir das Wasserschutzgebiet sich schon
aus anderen Vorschriften ergeben, so sind die Tatbestande in -die Verordnung aufzunehmen;
die Durchsetzung ist jedoch auf die anderen Vorschriften zu stitzen (s. Nr. 8.4.4).

Wegen des Inhalts der Verordnung vgl. im Ubrigen Nr.
7 sowie die Schutzgebietsrichtlinien (Anl. 1) und die
Musterverordnung (Anl. 2). Anlage 2

8.4.3 Anlagenbeseitigung

Wenn eine Duldungsverpflichtung nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 WHG die Duldung der Beseitigung von
Anlagen zum Gegenstand hat, so kann die Verordnung anstelle einer unmittelbaren Regelung der
einzelnen Falle den Regierungsprasidenten auch ermachtigen, die Dul-

107. Erganzung — SMB1. NW. — (Stand 15. 6. 1975 = MB1. NW. Nr. 68 einschl.)
25.4.75 (4)

diing von Anlagenbeseitigungen durch Verwaltungsakt anzuordnen, der auf die Verordnung ge-
stutzt ist. Eine Verpflichtung zum Handeln kann er dem Verpflichteten nicht auferlegen. Es be-
stehen aber keine Bedenken, wenn er dem Duldungspflichtigen anheimstellt, bis zu einer be-
stimmten Frist die Anlage selbst zu beseitigen. Fir die Frage der Entschadigung sind die nach
WHG und LWG geltenden Grundsatze bestimmend (s. Nr. 10).

8.4.4 Anwendung anderer Vorschriften

Die Anwendung der §§ 26 Abs. 2, 34 Abs. 2 WHG, der Lagerbehalter-Verordnung vom 19. April
1968 (GV. NW. S. 158), geandert durch Verordnung vom 13. Dezember 1973 (GV. NW. 1974 S. 2),
- SGV. NW. 232 -und von Vorschriften aus anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht, Abfallbesei-
tigungsgesetz, Abgra-bungsgesetz, Landschaftsgesetz) bleibt unberthrt. Auf den RdErl. d. In-
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nenministers v. 27. 3. 1973 (SMB1. 232382) - Lagerung von Flissigdlinger in Garfuttersilos -,
weise ich hin. Von der Moglichkeit der Anwendung anderer Vorschriften ist in geeigneten Fallen
Gebrauch zu machen, zumal insoweit das Schutzgebietsverfahren und die Entschadigungsfrage
entlastet werden.

8.4.5 Gebietsabgrenzung durch die Verordnung

Die Verordnung muB die Abgrenzung des Schutzgebietes und der Schutzzonen klar erkennen
lassen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts - Urteil des BVerwG vom 27.
1. 1967 - BVerwGE 26, 129 = DVB1. 1967, 694) gibt es dafir folgende Méglichkeiten:

Die Verordnung muB die Gebietsabgrenzung entweder
a) wenn sie sich mit Worten eindeutig erfassen 1aBt, in ihrem Wortlaut umreiBen, oder

b) durch eine als Anlage im Verkiindungsblatt zu veréffentlichende Karte genau ersichtlich ma-
chen, oder

c) bei bloB grober Umschreibung im Wortlaut der Verordnung durch Verweisung auf eine an der
zu be-nennden Amtsstelle niedergelegte und dort fur jedermann einsehbare Karte klarstellen.
Die Verweisung muB sodann den. folgenden drei Erfordernissengenligen:

aa) Der Aufbewahrungsort der Karte muB so genau bezeichnet sein, daB der Betroffene ihn ohne
weiteres zwecks Einsichtnahme aufsuchen kann,

bb) der Aufbewahrungsort muB nach Raum und Zeit ohne unzumutbare Schwierigkeiten zugang-
lich sein, darf also nicht ungebuhrlich weitab liegen und etwa nur zu gewissen, beschwerlichen
Zeiten geodffnet sein, cc) die Aufbewahrung muB archivmaBig gesichert sein, d. h., die fragliche
Karte darf nicht zugleich als laufende Arbeitsunterlage dienen und dadurch unscharf (abgegrif-
fen) oder womdglich auch durch nachtragliche Eintragungen verandert werden kdnnen.

Der Losung gemaB Buchst, c (= letzte Alternative in § | Abs. 4 der Anlage 2) ist der Vorzug zu
geben. Sie wird deshalb fur den Regelfall vorgeschrieben. Die zur Verordnung gehérenden Kar-
ten sind zum Identitdtsnachweis auch in spateren Jahren mit einem von der Verfahrensbehdrde
zu unterzeichnenden Stempelaufdruck folgenden Inhalts zu versehen:

Gehort zur Wasserschutzgebietsverordnung

far.

Der Regierungsprasident
Im Auftrag Az. ..cooeeeeeeeeeeeeen,

8.5 Rechtswirkung der Verordnung
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Die Verordnung wirkt als Rechtsnorm innerhalb ihres ortlichen Geltungsbereichs gegen jeder-
mann. Sie hat die in ihr aufgefliihrten Beschrankungen und sonstigen Eingriffe nach § 19 Abs. 2
WHG und §§ 24 bis 26 LWG unmittelbar zur Folge, auch wenn sie eine Enteignung darstellen. Die
Entziehung von Grundeigentum geht jedoch lber die nach § 19 Abs. 2 WHG mdglichen Anord-
nungen hinaus und kann durch die Verordnung nicht bewirkt werden. Wird im Einzelfall die Ent-
ziehung von Grundeigentum aus Grinden des dffentlichen Wohls unumganglich, so ist bei Fehl-
schlagen der Bemuhungen um eine gitliche Regelung auf Antrag des Unternehmers die Durch-
flihrung eines Enteignungsverfahren nach den Enteignungsgesetzen erforderlich.

8.5.1 AuBerkrafttreten

Nach § 34 OBG tritt die Verordnung spatestens 20 Jahre nach ihrem Inkrafttreten auBer Kraft.
Beim ErlaB der Verordnung ist daher bereits auf den spateren NeuerlaB moglichst Rucksicht zu
nehmen. Das Verfahren fiir den NeuerlaB ist so rechtzeitig zu beginnen, daB ein zeitlicher Zwi-
schenraum zwischen dem auBer-krafttreten der alten und dem Inkrafttreten der neuen Verord-
nung nicht entsteht.

9 Entschadigungsverfahren

a) Wenn Uber Entschadigungsanspriiche nicht schon vor dem ErlaB der Verordnung eine Rege-
lung erzielt wurde (s. Nr. 8.2.7 Buchst, c), so kann der Betroffene nach ErlaB der Verordnung sei-
ne Entschadigungsanspriche stellen. Zustandig ist der Regierungsprasident als obere Wasser-
behdrde. Dieser soll sich bemihen, eine gltliche Regelung zustande zu bringen. Hierbei sind ne-
ben der einmaligen Abfindung in Geld auch die anderen Mdglichkeiten eines Ausgleichs in Be-
tracht zu ziehen, z. B. Landtausch, kaduflicher Erwerb der betroffenen Flachen, Uberlassung von
Pachtflachen zu Vorzugsbedingungen, Herstellung von Zufahrtswegen zum Ausgleich eingetre-
tener Zufahrtserschwernisse, laufende jahrliche Zahlungen statt der einmaligen Abfindung.

b) Ist keine glitliche Regelung zu erreichen, so muB der Regierungsprasident tber die Entschadi-
gung im Entschadigungsfestsetzungsverfahren befinden. Fir dieses Verfahren gelten nach § 101
Abs. | Nr. 6, Abs. 2 LWG die Vorschriften Uber das formliche Verfahren, soweit nicht die §§ 115,
117 LWG Abweichendes bestimmen. Weitere Abweichungen ergeben sich aus der besonderen
Natur des Entschadigungsverfahrens. In jedem Fall sind die §§ 102 Satz |, 103 Abs. | Satz |, 104
Abs. 2 und 3, 105 und 108 LWG zu beachten.

c) Fur die im Entschadigungsverfahren der Behorde entstehenden Verfahrenskosten gilt als An-
tragsteller im Sinne von § 109 LWG nicht derjenige, der einen Entschadigungsanspruch erhebt,
sondern -soweit gegeben - der nach § 20 LWG letztlich Entschadigungspflichtige (§ 13 GebG
NW). Eine Belastung des Ansprucherhebenden mit Verfahrenskosten nach § 109 LWG kommt
somit nicht in Betracht.

10 Entschadigung 10.1 Allgemeines

Die Entschadigung gemaB § 20 WHG ist nur fur solche Anordnungen nach § 19 Abs. 2 WHG zu
leisten, die eine Enteignung darstellen (§ 19 Abs. 3 WHG). Das Gesetz spricht nur von Enteig-

nung, ohne zu sagen, was darunter konkret zu verstehen ist. Hier ist daher auf die Rechtspre-
chung zurlickzugreifen. Nach der grundlegenden Begriffsbestimmung in BGHZBand 6, S. 270,
handelt es sich bei der Enteignung um einen gesetzlich zulassigen, zwangsweisen staatlichen
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Eingriff in das Eigentum, sei es in der Gestalt der Entziehung oder Belastung, der die betroffenen
Einzelnen oder Gruppen im Vergleich zu anderen ungleich, besonders trifft und sie zu einem be-
sonderen, den ubrigen nicht zugemuteten Opfer fur die Allgemeinheit zwingt. Eingriffe geringen
AusmaBes und ohne erhebliche Tragweite sind von der Rechtsprechung bisher nicht als
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Enteignung angesehen worden und haben damit keine Entschadigungspflicht ausgeldst. Im tbri-
gen wird auf Rechtsprechung und Literatur zum Enteignungsrecht hingewiesen (Gegen die BGH-
Urteile vom 25.1.1973 - BGHZ 60, 126 = ZfW 1973, 155 und 5. 7. 1973 - lll ZR 202, 71 - betr. Ent-
eignungsentschadigung bei Versagung der wasserrechtlichen Zulassung einer Entkiesung we-
gen Schutzes der Wassergewinnung fur die 6ffentliche Wasserversorgung - ist Verfassungsbe-
schwerde erhoben worden).

10.2 Einzelfragen zur Entschadigung geman §§ 19 Abs. 3, 20 WHG i.V.m. den Vorschriften des
LWG

a) Im Fall einer gutlichen Einigung (s. Nr. 9) richtet sich die Entschadigung nach der vereinbarten
Regelung. Bei behordlicher Festsetzung wird in Geld entschadigt (§ 20 Abs. 2 WHG), und zwar
grundsatzlich fur den Zeitraum der Rechtsbeeintrachtigung durch Zahlung einer einmaligen Ab-
findung. Statt der Abfindung kommt eine laufende (z. B. jahrliche) Entschadigungsfestsetzung in
Frage, wenn der Betroffene dies verlangt und die eintrer tenden Nachteile sich nicht im Voraus
abschatzen lassen (vgl. § 12 Abs. 2 des Gesetzes Uber die Enteignung von Grundeigentum vom
11. Juni 1874 - PrGS. NW. S. 47/SGV. NW. 214 -). Die Betroffenen sind entsprechend zu unter-
richten.

Die Zahlung von Jahresraten aus einer einmalig festgesetzten Entschadigungssumme kommt in
Betracht, wenn der Betroffene dies wiinscht.

b) Bei der Festsetzung der Hohe von Entschadigungen kommt es auf den Einzelfall und seine
Besonderheiten an, die nur an Ort und Stelle und in dem fur <*'fi Entschadigungsfestsetzung
maBgebenden Zeit-,.onkt von der zustandigen Behoérde oder ihren Beauftragten bewertet wer-
den kdnnen. Soweit die zustandige Behorde die in Betracht kommenden Faktoren nicht mit Si-
cherheit festlegen kann, zieht sie Sachverstandige zu. Sie haben die Aufgabe, die richtigen Wer-
te zu ermitteln. Die Entscheidung uber die Hohe der Entschadigung und ihre Auszahlung sind
nicht davon abhangig, ob und inwieweit dem Land ein Erstattungsanspruch nach § 20 Satz 2
LWG gegen den .Beglinstigten zusteht, und es meint, diesen realisieren zu kdnnen.

11 Vorlaufige Anordnung

Fir den ErlaB einer vorlaufigen Anordnung nach § 25 Abs. 3 LWG gilt das in Nr. 8.4 Uiber die
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes Gesagte entsprechend. Es ist daher grundsatzlich eine
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ordnungsbehordliche Verordnung erforderlich. Wenn auch ein formliches Verfahren nicht statt-
findet, so sind doch die wichtigsten Behdrden und sonstigen Stellen rechtzeitig vor ErlaB . zu be-
teiligen. Der Regierungsprasident wird zudem zur Ermittlung der Notwendigkeit einer vorlaufigen
Anordnung ahnlich wie bei den Vorarbeiten fiir die Festsetzung des Wasserschutzgebietes ver-
fahren. Dies gilt vor allem fir folgendes:

a) Umfang und Einteilung des Gebietes, auf das die Anordnung sich erstrecken soll

b) Bestimmung der Handlungen, die einer Genehmigungspflicht unterworfen werden sollen. Die
vorlaufige Anordnung als solche gilt grundsatzlich nicht als enteignender Eingriff.

12 Besonderheiten beim Zusammentreffen von Wasserschutzgebieten mit StraBen, Anlagen der
Bundesbahn und sonstigen offentlichen MaBnahmen

12.1 Wasserschutzgebiete und StraBen

a) Es fehlen spezielle gesetzliche Abgrenzungsvor-schriften, soweit nicht das 2. FStrAndG vom
4. Juli 1974 (BGB1. | S. 1401) bei der Kreuzung von Bun-desfernstraBen mit oberirdischen Ge-
wassern anzuwenden ist. Im Ubrigen wird flr straBenbautechnische MaBnahmen sowie zugehd-
rige Planungsfragen in Wassergewinnungsgebieten zunachst auf das Merkblatt Gber ,Bautechni-
sche MaBnahmen an StraBen in Wassergewinnungsgebieten" der Forschungsgesellschaft fir
das StraBenwesen e. V., Kéln, Maastrichter StraBBe 45, aufmerksam gemacht.

b) Die Wasserbehorden haben sicherzustellen, daB bei einem StraBenbauvorhaben insbesonde-
re die allgemeinen Bestimmungen des Wasserrechts und etwa bestehende Wasserschutzge-
bietsverordnungen beachtet und die zum Schutz des Wassergewinnungsgebietes nétigen Aufla-
gen dem Trager der StraBenbaulast gemacht werden. Auf § 17 FStrG - namentlich seinen Absatz
4 - in der Fassung des 2. FStrAndG weise ich hin. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich
um einen StraBenneubau oder um die Anderung bestehender StraBen durch Aus- oder Umbau
handelt. Der Begriff des StraBenbauvorhabens umfaBt die BaumaBnahmen als solche, die Stra-
Benanlage und den auf ihr stattfindenden kiinftigen StraBenverkehr. Zu den typischen Gefahren
des StraBenbetriebes gehoren die Schadigungen durch das von der StraBe abflieBende und mit
schéadlichen Stoffen vermischte Oberflachenwasser. Der Ursachenzusammenhang zwischen
diesen Gefahren fir eine Wassergewinnungsanlage und einer umgebauten StraBe mit dem auf
ihr stattfindenden Verkehr wird nicht dadurch infrage gestellt, daB von der StraBe gleiche oder
ahnliche Gefahren schon vor dem Umbau ausgegangen sind (BVerwG Urt. v. 17. 11. 1972 -
BVerwGE 41, 178 = DVB1. 1973, 492 = ZfW 1973, 107 -).

12.1.1 Schutzgebietsfestsetzung unter Einbeziehung von StraBen

Sollen bei bestehenden Wassergewinnungsanlagen Schutzgebiete neu festgesetzt werden, die
bestehende 6ffentliche StraBen erfassen, so ist zu beachten, daB die Balilasttrager von StraBBen
verpflichtet sind, die StraBen entsprechend dem Verkehrsbedurfnis und dem jeweiligen'Stand
der Technik zu unterhalten, zu erweitem oder sonst zu verbessern (§ 3 FStrG). Zur Unterhaltung
gehdren auch die Erneuerung und Verbesserung der Fahrbahndecke und des Unterbaues sowie
die Anlage von StraBengraben. Derartige Unterhaltungsarbeiten in Wasserschutzgebieten sind
vorher der Wasserbehorde mitzuteilen. Die dem StraBenbaulasttrager aufgrund der Wasser-
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schutzgebietsverordnung sowie sonstiger Vorschriften zu erteilenden Auflagen zum Schutz des
der Wassergewinnung dienenden Gewassers bleiben unberthrt.

12.1.2 Neuerrichtuni vorhandenen i

j von Wassergewinnungsanlagen jtraBen

bei

Neue Wassergewinnungsanlagen sollen moglichst so

» geplant werden, daB im Wasserschutzgebiet Ausnahmen oder. Auflagen wegen der Nahe einer
vorhandenen 6ffentlichen StraBe nicht notwendig werden. Die

-"wasserrechtliche Bewilligung oder Erlaubnis wird in der Regel versagt werden miissen, wenn
das zu gewin-.nende Wasser durch eine 6ffentiiche StraBe gefahrdet wirde und diese Gefahr-
dung nicht durch bauliche oder betriebliche MaBnahmen abgewendet werden kann. Dies gilt be-
sonders, wenn eine StraBBe im Fassungsbereich der Wassergewinnungsanlage liegen wirde.
Auch durch die voraussichtliche Engere Schutzzone soll méglichst keine starker befahrene Stra-
Be fuhren. Liegen StraBen in der Weiteren Schutzzone, kann die Bewilligung oder Erlaubnis er-
teilt werden. Es sind jedoch die erforderlichen SchutzmaBnahmen vorzusehen. Diese Bedingun-
gen und Auflagen sind im Bewilligungs- oder Erlaubnisbescheid festzusetzen; sie sind vorzube-
halten, wenn sie erst mit der Festsetzung eines Schutzgebietes bestimmt werden kénnen.

12.1.3 Verfahren

a) Die beteiligten Behorden haben besonders eng zusammenzuarbeiten und sich moglichst frih-
zeitig gegenseitig Uber Planungen zu unterrichten. Die Unterrichtung soll mit dem Beginn der
Planungen erfolgen. Die obere Wasserbehdorde hat' ihrerseits den StraBenbaulasttrager frihzei-
tig davon in Kenntnis zu setzen, in welchen Gebieten schutzbedurftige Wasservorkommen lie-
gen und wo die Festsetzung von Wasserschutzgebieten geplant ist. Dies gilt auch dann, wenn
flr das schutzbedurftige Wasservorkommen demnachst noch kein Schutzgebiet festgesetzt
werden kann.

Planungen und Entwrfe von Verordnungen fur Schutzgebiete, die Anforderungen an bestehen-
de Bun-
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25.4.75 (5)

desfemstraBen, LandstraBen, Kreis- oder GemeindestraBen enthalten, sind mir vorzulegen, wenn
zwischen der oberen Wasserbehérde und dem StraBenbaulasttrager keine Ubereinstimmung er-
zielt werden kann.

b) Die mit der Planung befaBten Wasserbehdrden ermitteln die im Gebiet der vorgesehenen
Wassergewinnung vorhandenen StraBen und auch solche kiinftigen StraBen, fiir die bereits ein
Verfahren zur Bestimmung der Linienfihrung (§ 16 FStrG, § 37 LStrG) im Gange oder der Plan
festgestellt oder die Planfeststellung eingeleitet worden ist.
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c¢) Sollen bauliche Anlagen der Wasserversorgung in bestehenden Anbauverbots- oder -be-
schrankungs-zonen einer vorhandenen StraBe errichtet werden, so ist durch Anfrage bei dem
StraBenbaulasttrager zu ermitteln, ob und unter welchen Auflagen die straBenrechtliche Ausnah-
megenehmigung oder Zustimmung erteilt werden kann. Mit den Bauarbeiten darf erst begonnen
werden, wenn die straBenrechtliche Erlaubnis (Zustimmung, Genehmigung) vorliegt.

Die Wasserbehdérden Gibernehmen die vom StraBenbaulasttrager an die Ausnahmegenehmigung
oder Zustimmung geknipften Erfordernisse als Auflagen in die wasserrechtlichen Bewilligungs-
(Er-laubnis-jbescheide und bestimmen dort, wie der Trager der Wasserversorgung das zu ge-
winnende Wasser gegen eine von Offentlichen StraBen ausgehende Verunreinigungsgefahr zu
schitzen hat. Dies gilt nur insoweit, als nicht dem StraBenbaulasttrager selbst oder Dritten ent-
sprechende Verpflichtungen obliegen oder aufzuerlegen sind.

12.1.4 Gleichzeitige Planung von StraBen und Wassergewinnungsanlagen

a) Die beteiligten Behorden sind zur gegenseitigen Riicksichtnahme bei ihren Planungen ver-
pflichtet. Werden den Behdrden raumlich sich Uberschneidende oder bertihrende Planungen von
StraBen und Wassergewinnungsanlagen bekannt, so haben sie sich um Abstimmung der Plane
zu bemuhen. Dabei ist nach den vorstehenden Grundsatzen ?u verfahren.

b) Bei der Abstimmung der Plane ist in erster Linie.die raumliche Trennung von StraBen und
Wassergewinnungsanlagen anzustreben. Bei einem zuklinftigen Wasserschutzgebiet darf die
StraBe den Fassungsbereich keinesfalls und die Engere Schutzzone mdglichst nicht beruhren. Ist
im Fall der Berlihrung der Engeren Schutzzone durch die StraBe eine Umplanung zur Vermei-
dung dieser Bertihrung nicht moglich oder ware sie mit Nachteilen fiir die Allgemeinheit verbun-
den, die'die Nachteile fur die Allgemeinheit aus einer Berthrung der Engeren Schutzzone tUber-
wiegen, so sind die notwendigen SchutzmaBnahmen einzuplanen.

c) Im PlanfeststellungsbeschluB fir den StraBenbau und im wasserrechtlichen Bewilligungs-(Er-
laub-nis-)bescheid sind die MaBnahmen anzuordnen, die mit Riicksicht auf die andere Planung
durchgefiihrt werden muissen. LaBt sich die gegenseitige Beeinflussung noch nicht liberschau-
en, ist ein erganzender Bescheid vorzubehalten.

12.2 Anlagen der Bundesbahn

Ebenso wie bei den Straen fehlen auch hier gesetzliche Abgrenzungsvorschriften. Wegen der
Fragen beim Zusammentreffen von Wasserschutzgebietsverordnung und Planfeststellung nach
dem Bundesbahngesetz sowie von Wasserschutzgebiet und Anlagen der Bundesbahn wird auf
die Ausflihrungen zu Nr. 12.1 und 12.1.3 Buchst, a, im Gbrigen auf die ,Richtlinien: Wasserrecht
und Bahnanlagen der Deutschen Bundesbahn" (RdErl. v. 10. 4. 1969 - SMB1. NW. 770 -), verwie-
sen.

12.3 Wasserschutzgebiete und Bauleitplanung

Die Wasserbehorden sollen als Trager 6ffentlicher Belange gemaB § 2 Abs. 5 Bundesbaugesetz
vom 23. Juni 1960 (BGB1. | S. 341), zuletzt geandert durch Gesetz vom 10. Marz 1975 (BGB1. 1 S.
685), - BBauG -, an der Aufstellung gemeindlicher Bauleitplane beteiligt werden. Sie haben in
diesem Verfahren die von Urnen zu vertretenden Belange rechtzeitig geltend zu machen.
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Ist ein Wasserschutzgebiet bereits festgesetzt, kommt "77fl eine nachrichtliche Ubernahme in ei-
nen gemeindli- * * U chen Bebauungsplan nach § 9 Abs. 4 Satz | BBauG in Betracht. Im Ubrigen
wird auf die Bestimmungen tber die Behérdenbeteiligung in Nr. 8.2.3 verwiesen.

12.4 Wasserschutzgebiete bei Flurbereinigung

Stellt sich bei der Durchfiihrung einer Flurbereinigung heraus, daB ein Wasserschutzgebiet fest-
zusetzen ist, so hat die Flurbereinigungsbehdrde dies dem Regierungsprasidenten mitzuteilen.
Sie soll nach Benehmen mit dem Regierungsprasidenten - als der fir die Festsetzung der Was-
serschutzgebiete zustandigen Behoérde - im Flurbereinigungsplan auf die flir ein Wasserschutz-
gebiet bendtigten Flachen schon insoweit Rlcksicht nehmen, als der Regierungsprasident dies
aufgrund ihm vorliegender konkreter Planungen fir erforderlich halt.

13. Periodische Berichterstattung. Aufhebung von Erlassen

Ich bitte, mir zum 1. Marz jeden Jahres nach dem T. Muster gemaB Anlage 4 zu berichten. Ge-
richtliche Anlage 4 Entscheidungen, die fiir die Festsetzung von Wasserschutzgebieten und fir
die Entschadigungsfrage von Bedeutung sind, sowie jeweils ein Belegexemplar der Regierungs-
amtsblatter, in denen Wasserschutzgebietsverordnungen oder vorlaufige Anordnungen verof-
fentlicht werden, sind mir vorzulegen.

Dieser RunderlaBB ergeht im Einvernehmen mit dem Chef der Staatskanzlei - Landesplanungsbe-
horde -, dem Innenminister und dem Finanzminister.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 23/24



Anlagen

Anlage 1 (Anlage01)
URL zur Anlage [Anlage01]

Anlage 2 (Anlage02)
URL zur Anlage [Anlage02]

Anlage 3 (Anlage03)
URL zur Anlage [Anlage03]

Anlage 4 (Anlage04)
URL zur Anlage [Anlage04]

Anlage 5 (Anlage05)
URL zur Anlage [Anlage05]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 24/ 24


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1985-1632-smbl_770_19750425_a_anlage1.html
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1985-1633-smbl_770_19750425_a_anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1985-1634-smbl_770_19750425_a_anlage3.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1985-1635-smbl_770_19750425_a_anlage4.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/1985-1636-smbl_770_19750425_a_anlage5.pdf

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Verwaltungsvorschrift über die Festsetzung von Wasserschutzgebieten und Quellenschutzgebieten RdErl. d. Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten v. 25. 4. 1975 - III A 2 - 605/7 - 8169/2 ¹) 
	Anlagen


